
URTEIL DES GERICHTSHOFS (Erste Kammer)

12. September 2024(*)

„ Vorlage zur Vorabentscheidung – Umwelt – Richtlinie 92/43/EWG – Richtlinie 2009/147/EG –
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten – Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen – Ausweisung eines Gebiets als besonderes Schutzgebiet –

Sogenannte ‚für die Ausweisung maßgebliche‘ Arten – Einstweilige horizontale Maßnahmen, die
für alle besonderen Schutzgebiete einheitlich angewandt werden – Unterbliebene Aufstellung

individualisierter Bewirtschaftungspläne “

In der Rechtssache C‑66/23

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Symvoulio tis
Epikrateias (Staatsrat, Griechenland) mit Entscheidung vom 19. Dezember 2022, beim Gerichtshof
eingegangen am 7. Februar 2023, in dem Verfahren

Elliniki Ornithologiki Etaireia,

Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou,

Perivallontikos Syllogos Rethymnou,

Politistikos Syllogos Thronos Kleisidiou,

KX

und weitere Parteien

gegen

Ypourgos Esoterikon,

Ypourgos Oikonomikon,

Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon,

Ypourgos Perivallontos kai Energeias,

Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

erlässt

DER GERICHTSHOF (Erste Kammer)

unter  Mitwirkung  des  Kammerpräsidenten  A.  Arabadjiev  (Berichterstatter),  der  Richter  T.  von
Danwitz, P. G. Xuereb und A. Kumin sowie der Richterin I. Ziemele,

Generalanwältin: J. Kokott,

Kanzler: L. Carrasco Marco, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 18. Januar 2024,

unter Berücksichtigung der Erklärungen
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–        der Elliniki Ornithologiki Etaireia und des Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou,
vertreten durch P. Fokas-Pagoulatos, Dikigoros,

–        der Perivallontikos Syllogos Rethymnou, der Politistikos Syllogos Thronos Kleisidiou, des
KX und der weiteren Parteien, vertreten durch D. Bousmpouras und V. Kounelis, Dikigoroi,

–         des  Ypourgos  Esoterikon,  des  Ypourgos  Oikonomikon,  des  Ypourgos  Anaptyxis  kai
Ependyseon, des Ypourgos Perivallontos kai Energeias, des Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai
Trofimon und der griechischen Regierung, vertreten durch E. Leftheriotou, M. Tassopoulou
und A. Vasilopoulou als Bevollmächtigte,

–        der tschechischen Regierung, vertreten durch J. Benešová, L. Langrová und M. Smolek als
Bevollmächtigte,

–        der niederländischen Regierung, vertreten durch E. M. M. Besselink, M. K. Bulterman und
C. S. Schillemans als Bevollmächtigte,

–        der polnischen Regierung, vertreten durch B. Majczyna als Bevollmächtigten,

–        der Europäischen Kommission, vertreten durch C. Hermes und I. Zervas als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 22. Februar 2024

folgendes

Urteil

1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie
2009/147/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  30.  November  2009  über  die
Erhaltung  der  wildlebenden  Vogelarten  (ABl.  2010,  L  20,  S.  7,  im  Folgenden:
Vogelschutzrichtlinie), von Art. 6 Abs. 2 bis 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992  zur  Erhaltung  der  natürlichen  Lebensräume  sowie  der  wildlebenden  Tiere  und  Pflanzen
(ABl.  1992,  L 206, S.  7,  im Folgenden: Habitatrichtlinie)  sowie der  Richtlinie  2011/92/EU des
Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  13.  Dezember  2011  über  die
Umweltverträglichkeitsprüfung  bei  bestimmten  öffentlichen  und  privaten  Projekten  (ABl.  2012,
L 26, S. 1) in der durch die Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 (ABl. 2014, L 124, S. 1) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 2011/92).

2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Elliniki Ornithologiki Etaireia (Griechische
Ornithologische Gesellschaft), dem Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou (Netzwerk
der Umweltorganisationen der Ägäis), dem Perivallontikos Syllogos Rethymnou (Umweltverband
von  Rethymno),  dem  Politistikos  Syllogos  Thronos  Kleisidiou  (Kulturverband  von  Thronos
Kleisidi), KX und weiteren Parteien auf der einen und dem Ypourgos Esoterikon (Innenminister,
Griechenland),  dem Ypourgos  Oikonomikon (Wirtschaftsminister,  Griechenland),  dem Ypourgos
Anaptyxis  kai  Ependyseon  (Minister  für  Entwicklung  und  Investitionen,  Griechenland),  dem
Ypourgos Perivallontos kai Energeias (Minister für Umwelt und Energie, Griechenland) und dem
Ypourgos  Agrotikis  Anaptyxis  kai  Trofimon  (Minister  für  landwirtschaftliche  Entwicklung  und
Ernährung,  Griechenland)  auf  der  anderen  Seite  über  die  Rechtmäßigkeit  einer  im  Jahr  2012
erlassenen  Ministerialverordnung,  die  eine  Änderung und Vervollständigung des  Rechtsakts  zur
Umsetzung der Vogelschutzrichtlinie in das griechische Recht zum Gegenstand hat.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht
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Vogelschutzrichtlinie

3        Nach ihrem Art. 1 Abs. 1 betrifft die Vogelschutzrichtlinie die Erhaltung sämtlicher wildlebenden
Vogelarten,  die  im  europäischen  Gebiet  der  Mitgliedstaaten,  auf  welches  der  AEU-Vertrag
Anwendung findet, heimisch sind. Sie hat den Schutz, die Bewirtschaftung und die Regulierung
dieser Arten zum Ziel und regelt die Nutzung dieser Arten.

4        Art. 4 dieser Richtlinie bestimmt:

„(1) Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer
Lebensräume anzuwenden,  um ihr  Überleben und ihre Vermehrung in  ihrem Verbreitungsgebiet
sicherzustellen.

In diesem Zusammenhang sind zu berücksichtigen:

а)      vom Aussterben bedrohte Arten;

b)      gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche Arten;

c)      Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen Verbreitung als
selten gelten;

d)      andere Arten, die aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer besonderen
Aufmerksamkeit bedürfen.

Bei  den  Bewertungen  werden  Tendenzen  und  Schwankungen  der  Bestände  der  Vogelarten
berücksichtigt.

Die  Mitgliedstaaten  erklären  insbesondere  die  für  die  Erhaltung  dieser  Arten  zahlen-  und
flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten, wobei die Erfordernisse des Schutzes dieser
Arten in dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, zu
berücksichtigen sind.

(2)       Die  Mitgliedstaaten  treffen  unter  Berücksichtigung  der  Schutzerfordernisse  in  dem
geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, entsprechende
Maßnahmen  für  die  nicht  in  Anhang  I  aufgeführten,  regelmäßig  auftretenden  Zugvogelarten
hinsichtlich ihrer Vermehrungs‑, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren
Wanderungsgebieten. Zu diesem Zweck messen die Mitgliedstaaten dem Schutz der Feuchtgebiete
und ganz besonders der international bedeutsamen Feuchtgebiete besondere Bedeutung bei.

…

(4)       Die  Mitgliedstaaten  treffen  geeignete  Maßnahmen,  um  die  Verschmutzung  oder
Beeinträchtigung  der  Lebensräume  sowie  die  Belästigung der  Vögel,  sofern  sich  diese  auf  die
Zielsetzungen dieses Artikels erheblich auswirken, [in den] in den Absätzen 1 und 2 genannten
Schutzgebieten  zu  vermeiden.  Die  Mitgliedstaaten  bemühen  sich  ferner,  auch  außerhalb  dieser
Schutzgebiete die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume zu vermeiden.“

Habitatrichtlinie

5        Gemäß Art. 1 Buchst. l der Habitatrichtlinie bedeutet der Ausdruck „Besonderes Schutzgebiet“ „ein
von den Mitgliedstaaten durch eine Rechts- oder Verwaltungsvorschrift und/oder eine vertragliche
Vereinbarung  als  ein  von  gemeinschaftlicher  Bedeutung  ausgewiesenes  Gebiet,  in  dem  die
Maßnahmen,  die  zur  Wahrung  oder  Wiederherstellung  eines  günstigen  Erhaltungszustandes  der
natürlichen  Lebensräume  und/oder  Populationen  der  Arten,  für  die  das  Gebiet  bestimmt  ist,
erforderlich sind, durchgeführt werden“.
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6        Art. 6 dieser Richtlinie bestimmt:

„(1) Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen
fest,  die  gegebenenfalls  geeignete,  eigens  für  die  Gebiete  aufgestellte  oder  in  andere
Entwicklungspläne  integrierte  Bewirtschaftungspläne  und  geeignete  Maßnahmen  rechtlicher,
administrativer  oder  vertraglicher  Art  umfassen,  die  den  ökologischen  Erfordernissen  der
natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II entsprechen, die in
diesen Gebieten vorkommen.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten
die Verschlechterung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von
Arten, für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im
Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheblich auswirken könnten.

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen
oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung
mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf
Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. …

(4)  Ist  trotz  negativer  Ergebnisse  der  Verträglichkeitsprüfung  aus  zwingenden  Gründen  des
überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art ein
Plan  oder  Projekt  durchzuführen  und  ist  eine  Alternativlösung nicht  vorhanden,  so  ergreift  der
Mitgliedstaat  alle  notwendigen  Ausgleichsmaßnahmen,  um  sicherzustellen,  dass  die  globale
Kohärenz  von  Natura  2000  geschützt  ist.  Der  Mitgliedstaat  unterrichtet  die  [Europäische]
Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen.

…“

7        Art. 7 dieser Richtlinie bestimmt:

„Was die nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 79/409/EWG [des Rates vom 2. April 1979 über die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. 1979, L 103, S. 1)] zu besonderen Schutzgebieten
erklärten  oder  nach  Artikel  4  Absatz  2  derselben  Richtlinie  als  solche  anerkannten  Gebiete
anbelangt,  so  treten  die  Verpflichtungen  nach  Artikel  6  Absätze  2,  3  und  4  der  vorliegenden
Richtlinie  ab dem Datum für  die  Anwendung der  vorliegenden Richtlinie  bzw.  danach ab dem
Datum, zu dem das betreffende Gebiet von einem Mitgliedstaat entsprechend der Richtlinie 79/409/
EWG zum besonderen  Schutzgebiet  erklärt  oder  als  solches  anerkannt  wird,  an  die  Stelle  der
Pflichten, die sich aus Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 der Richtlinie 79/409/EWG ergeben.“

Griechisches Recht

8        Der Nomos 1650/1986 gia tin prostasia tou perivallontos (Gesetz 1650/1986 über den Schutz der
Umwelt)  (FEK Α’  160/16.10.1986),  geändert  durch  den  Nomos  3937/2011 (Gesetz  3937/2011)
(FEK Α’  60/31.3.2011)  und  den  Nomos  4685/2020  (Gesetz  4685/2020)  (FEK Α’  92/7.5.2020),
enthält die Regelung für die besonderen Schutzgebiete (im Folgenden: BSG) in Griechenland. Das
Gesetz  1650/1986  in  geänderter  Fassung  schreibt  im  Wesentlichen  die  auf  eine  besondere
Umweltprüfung folgende Ausarbeitung von Bewirtschaftungsplänen für die betroffenen Arten und
für die BSG vor.

9         Der  Nomos  4014/2011  gia  tin  perivallontiki  adeiodotisi  ergon  kai  drastitriotiton,  rithmisi
afthaireton  se  sinartisi  me  dimiourgia  perivallontikou  isozigiou  kai  alles  diataxeis  armodiotitas
Ypourgeiou  Perivallontos,  Energeias  kai  Klimatikis  Allagis  (Gesetz  4014/2011  über  die
umweltrechtliche  Genehmigung  von  Projekten  und  Tätigkeiten,  über  die  Regularisierung  nicht
genehmigter Bauwerke im Rahmen der Herstellung eines ökologischen Gleichgewichts sowie über
weitere Bestimmungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Umwelt, Energie und
Klimawandel) (FEK Α’ 209/21.9.2011) legt fest, unter welchen Voraussetzungen Projekte in den
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BSG verwirklicht werden können.

10       Nach  Art.  11  dieses  Gesetzes  umfasst  die  besondere  Umweltprüfung  eines  öffentlichen  oder
privaten Projekts zum einen die Registrierung der betroffenen Arten und zum anderen die Prüfung
der Auswirkungen dieses Projekts insbesondere auf die wildlebenden Vogelarten,  die  in Art.  14
Anhang  I  der  zur  Umsetzung  der  Vogelschutzrichtlinie  in  griechisches  Recht  erlassenen  Koini
ypourgiki  apofasi  no  37338/1807/2010 „Kathorismos metron kai  diadikasion  gia  tin  diatirisi  tis
agrias ornithopanidas kai ton oikotopon/endiaitimaton tis, se simmorfosi me tis diataxeis tis Odigias
79/409/ΕΟK, ‚peri diatiriseos ton agrion ptinon‘ tou Evropaikou Simvouliou tis 2as Apriliou 1979,
opos  kodikopoiithike  me  tin  Odigia  2009/147/EK“  (Gemeinsame  Ministerialverordnung
Nr. 37338/1807/2010 „Festlegung von Maßnahmen und Verfahren zur Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten  und  ihrer  Lebensräume  zwecks  Umsetzung  der  Richtlinie  79/409/EWG  des  Rates,
kodifiziert  durch  die  Richtlinie  2009/147/EG“)  (FEK  Β’  1495/6.9.2010)  (im  Folgenden:
Ministerialverordnung  von  2010)  aufgeführt  sind,  sowie  auf  die  in  Griechenland  regelmäßig
auftretenden Zugvogelarten.

11       Nach  Art.  2  der  Ministerialverordnung  von  2010  handelt  es  sich  bei  diesen  wildlebenden
Vogelarten  und  Zugvogelarten  um  „für  die  Ausweisung  maßgebliche  Arten“,  d.  h.  um  die
Vogelarten,  für  die  die  betreffenden Gebiete  nach einer  zum Zweck dieser Einstufung erfolgten
Bewertung  der  in  Anhang  A  dieser  Ministerialverordnung  aufgeführten  wissenschaftlichen  und
spezifischen  ornithologischen  Kriterien  als  BSG  ausgewiesen  wurden.  Diese  wildlebenden
Vogelarten und Zugvogelarten sind in Verbindung mit den Kriterien für die Ausweisung der BSG
die  maßgebenden  Indikatoren  für  die  Ausweisung  eines  Gebiets  als  BSG.  Art.  4  dieser
Ministerialverordnung weist  BSG aus,  in  denen besondere Maßnahmen getroffen werden.  Dazu
zählt die Beschränkung bestimmter Tätigkeiten oder auch die Einschränkung bis hin zum Verbot
bestimmter Eingriffe, die sich nachteilig auf die betreffenden Gebiete auswirken können.

12       Durch  den  Koini  Ypourgiki  apofasi  Nr.  8353/276/Ε103  „Tropopoiisi  kai  syblirosi  tis  koinis
ypourgikis apofasis Nr. 37338/1807/2010 ‚Kathorismos metron kai diadikasion gia tin diatirisi tis
agrias ornithopanidas kai ton oikotopon/endiaitimaton tis, se simmorfosi me tis diataxeis tis Odigias
79/409/EOK ʹperi diatiriseos ton agrion ptinonʹ tou Evropaikou Simvouliou tis 2as Apriliou 1979,
opos  kodikopoiithike  me  tin  Odigia  2009/147/EK‘“  (Gemeinsame  Ministerialverordnung
Nr.  8353/276/Ε103  „Änderung  und  Ergänzung  der  gemeinsamen  Ministerialverordnung
Nr. 37338/1807/2010‚ Festlegung von Maßnahmen und Verfahren zur Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten und ihrer Lebensräume zwecks Umsetzung der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom
2.  April  1979,  kodifiziert  durch  die  Richtlinie  2009/147/EG“)  (FEK  Β’  415/23.2.2012,  im
Folgenden: Ministerialverordnung von 2012) wurde die Ministerialverordnung von 2010 geändert
und ergänzt. Sie sieht für alle nach der Ministerialverordnung von 2010 als solche ausgewiesenen
BSG anwendbare horizontale Maßnahmen vor. Durch die Ministerialverordnung von 2012 wird in
Art. 14 der Ministerialverordnung von 2010 ein Anhang aufgenommen, in dem die BSG anhand der
„für die Ausweisung maßgeblichen Arten“ (siehe Rn. 11 des vorliegenden Urteils) aufgeführt sind.
Des  Weiteren  sieht  sie  für  die  betreffenden  wildlebenden  Vogelarten  und  ihre  Lebensräume
besondere Schutzmaßnahmen vor, die durch Bewirtschaftungspläne ergänzt werden können.

Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen

13       Die  in  der  Ministerialverordnung  von  2012  vorgesehene  Schutzregelung  wird  von  mehreren
Verbänden  und  zahlreichen  Einzelpersonen  beanstandet.  Ihrer  Ansicht  nach  hat  diese
Ministerialverordnung die Vogelschutzrichtlinie nicht korrekt in griechisches Recht umgesetzt.

14      Gegen diese Ministerialverordnung wurden daher zwei Nichtigkeitsklagen vor dem Symvoulio tis
Epikrateias  (Staatsrat,  Griechenland),  dem  vorlegenden  Gericht,  erhoben.  Die  eine  ist  auf  die
Nichtigerklärung  der  Ministerialverordnung  als  Ganzes  gerichtet;  die  andere  auf  die
Nichtigerklärung von deren Art. 5a Abs. 2, Art. 5b Abs. 3 und 4, Art. 5c Abs. 1, Art. 5d Abs. 1 und
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3b sowie Art. 5i Abs. 4.

15       Die  Kläger  des  Ausgangsverfahrens  stützen  diese  beiden  Klagen  darauf,  dass  die  in  der
Ministerialverordnung  von  2012  vorgesehenen  Schutzmaßnahmen  lediglich  die  „für  die
Ausweisung maßgeblichen Arten“ (siehe Rn. 11 des vorliegenden Urteils) beträfen, und dies nur
insoweit,  als  sie  die  in  Art.  14  Anhang  A  der  Ministerialverordnung  von  2010  festgelegten
numerischen  Kriterien  erfüllten.  Diese  Bestimmung  verstoße  gegen  Art.  4  Abs.  1  und  2  der
Vogelschutzrichtlinie, die die Gewährung des in ihr vorgesehenen Schutzes davon abhängig mache,
dass die Arten in Anhang I dieser Richtlinie aufgeführt seien, nicht aber davon, ob sich die Arten
auf einer auf mitgliedstaatlicher Ebene erstellten Liste befänden.

16       Darüber  hinaus  weisen  die  Kläger  des  Ausgangsverfahrens  darauf  hin,  dass  die
Ministerialverordnung von 2012 horizontale Schutzmaßnahmen für alle BSG vorsehe, ohne dass
aber alle in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Vogelarten sowie die in den jeweiligen
BSG regelmäßig auftretenden Zugvogelarten (im Folgenden: geschützte Arten) geschützt würden.

17      Die Beklagten des Ausgangsverfahrens machen geltend, dass die Ministerialverordnung von 2012
als „Leitlinie für die Ausübung von Tätigkeiten innerhalb der BSG“ fungiere und es sich bei den
betreffenden Maßnahmen um „Vorsorgemaßnahmen“ handle, die in Erwartung der Einführung eines
umfassenden Schutzrahmens für jedes einzelne BSG erlassen worden seien.

18       Nach  Angaben  des  vorlegenden  Gerichts  waren  zum  Zeitpunkt  des  Erlasses  dieser
Ministerialverordnung  noch  keine  geeigneten  Erhaltungsziele  festgelegt  und  die  geeigneten
Schutzmaßnahmen für jedes einzelne BSG noch nicht getroffen worden. Es ist daher im Zweifel, ob
der  griechische  Gesetzgeber  die  Vogelschutzrichtlinie  korrekt  umgesetzt  habe,  insbesondere
aufgrund der Beibehaltung der horizontalen „Vorsorgemaßnahmen“, die allerdings nur den Schutz
der „für die Ausweisung maßgeblichen Arten“ (siehe Rn. 11 des vorliegenden Urteils) beträfen.

19      Vor diesem Hintergrund hat der Symvoulio tis Epikrateias (Staatsrat) beschlossen, das Verfahren
auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

1.      Ist Art. 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2, 3 und 4 der
Habitatrichtlinie  dahin  auszulegen,  dass  er  nationalen  Vorschriften  entgegensteht,  die
vorsehen, dass die besonderen Schutz‑, Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen für
die  Arten  und  Lebensräume  wildlebender  Vögel  in  den  BSG  lediglich  auf  die  „für  die
Ausweisung maßgeblichen Arten“ Anwendung finden, also lediglich auf die in Anhang I der
Vogelschutzrichtlinie  aufgeführten  wildlebenden  Vogelarten  sowie  auf  die  regelmäßig
auftretenden Zugvögel in jedem einzelnen BSG, die in Verbindung mit den Kriterien für die
Ausweisung der BSG, die sich aus der nationalen Rechtsordnung ergeben, als Indikatoren für
die Ausweisung eines Gebiets als BSG herangezogen werden?

2.      Hat auf die Antwort auf die erste Frage die Tatsache Einfluss, dass die genannten besonderen
Schutz‑,  Erhaltungs-  und  Wiederherstellungsmaßnahmen  für  die  Arten  und  Lebensräume
wildlebender Vögel in den BSG im Wesentlichen grundlegende präventive Schutzmaßnahmen
(„Vorsorgemaßnahmen“)  der  BSG  darstellen,  also  für  alle  BSG  horizontal  angewendet
werden,  und  dass  bis  heute  in  den  griechischen  Rechtsvorschriften  keine  Pläne  zur
Bewirtschaftung jedes einzelnen BSG erlassen worden sind, die die erforderlichen Ziele und
Maßnahmen festlegen, um eine zufriedenstellende Erhaltung jedes einzelnen BSG und der
Arten, die in ihm leben, zu erreichen oder sicherzustellen?

3.      Hat auf die Antwort auf die ersten beiden Fragen die Tatsache Einfluss, dass aufgrund der
Verpflichtung zur Umweltverträglichkeitsprüfung von Projekten und Tätigkeiten gemäß der
Richtlinie 2011/92 und der „Prüfung“ gemäß Art. 6 Abs. 2, 3 und 4 der Habitatrichtlinie die in
Anhang  I  der  Vogelschutzrichtlinie  aufgeführten  Arten  oder  die  regelmäßig  auftretenden
Zugvögel in jedem einzelnen BSG sämtlich im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung
jeder konkreten Planung eines öffentlichen oder privaten Projekts erfasst werden?
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Zu den Vorlagefragen

Zur ersten Frage

20      Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 4 der
Vogelschutzrichtlinie in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 bis 4 der Habitatrichtlinie dahin auszulegen
ist, dass die in diesem Art. 4 vorgesehenen Schutz‑, Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen
für die Arten und Lebensräume wildlebender Vögel in den BSG lediglich auf die Arten abzielen, die
für die Ausweisung des betreffenden Gebiets maßgeblich sind, oder auch auf weitere in diesen BSG
vorkommende, nach Art. 4 der Habitatrichtlinie schützenswerte Vogelarten.

21      Eingangs ist darauf hinzuweisen, dass die Vogelschutzrichtlinie nach ihrem Art. 1 Abs. 1 Satz 1
„die  Erhaltung  sämtlicher  wildlebenden  Vogelarten  [betrifft],  die  im  europäischen  Gebiet  der
Mitgliedstaaten, auf welches der [AEU‑]Vertrag Anwendung findet, heimisch sind“.

22       Gemäß  Art.  4  Abs.  1  der  Vogelschutzrichtlinie  haben  die  Mitgliedstaaten  besondere
Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Lebensräume zu erlassen, die geeignet sein müssen, u. a. das
Überleben  und  die  Vermehrung  der  in  Anhang  I  dieser  Richtlinie  aufgeführten  Vogelarten
sicherzustellen. Ferner sind nach dieser Bestimmung die für die Erhaltung der in diesem Anhang I
aufgeführten Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzgebieten zu erklären.

23      Nach Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten zudem die Vermehrungs‑,
Mauser-  und  Überwinterungsgebiete  sowie  die  Rastplätze  in  den  Wanderungsgebieten  der  in
Anhang  I  nicht  aufgeführten,  regelmäßig  auftretenden  Zugvogelarten  zu  BSG  erklären  (vgl.
entsprechend Urteil vom 6. März 2003, Kommission/Finnland, C‑240/00, EU:C:2003:126, Rn. 16
und die dort angeführte Rechtsprechung).

24      Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie sieht somit eine besonders gezielte und verstärkte Schutzregelung
für die in ihrem Anhang I aufgeführten Arten und die in Anhang I nicht aufgeführten, regelmäßig
auftretenden Zugvogelarten vor, die dadurch gerechtfertigt ist, dass es sich um die Arten handelt, die
am stärksten  bedroht  sind  bzw.  ein  gemeinsames  Erbe  der  Europäischen  Union  darstellen.  Die
Mitgliedstaaten sind daher verpflichtet, die zur Erhaltung dieser Arten erforderlichen Maßnahmen
zu  erlassen  (vgl.  entsprechend  Urteil  vom  13.  Dezember  2007,  Kommission/Irland,  C‑418/04,
EU:C:2007:780, Rn. 46 und die dort angeführte Rechtsprechung).

25      Diese Regelung sieht zwei einander ergänzende Kategorien von Verpflichtungen vor.

26      Zum einen sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, diejenigen Gebiete zu besonderen Schutzgebieten
zu erklären, die für die Erhaltung der geschützten Arten zahlen- und flächenmäßig am geeignetsten
sind, und diese Verpflichtung kann nicht durch den Erlass anderer besonderer Schutzmaßnahmen
umgangen werden. Somit muss ein Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet es solche Arten gibt, für
diese  Arten  insbesondere  BSG  bestimmen  (vgl.  entsprechend  Urteil  vom  19.  Mai  1998,
Kommission/Niederlande,  C‑3/96,  EU:C:1998:238,  Rn.  55  und  56  sowie  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).

27      Der Gerichtshof hat insoweit ausgeführt, dass das Ziel der Bildung eines zusammenhängenden
Netzes  von  BSG gemäß  Art.  4  Abs.  3  der  Vogelschutzrichtlinie  möglicherweise  nicht  erreicht
würde,  wenn sich die  Mitgliedstaaten dieser  Verpflichtung entziehen könnten,  sofern sie  andere
besondere Schutzmaßnahmen für ausreichend halten, um das Überleben und die Vermehrung der
geschützten  Arten zu  gewährleisten (vgl.  entsprechend Urteil  vom 19.  Mai  1998,  Kommission/
Niederlande, C‑3/96, EU:C:1998:238, Rn. 58).

28      Insbesondere verpflichtet Art. 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie die Mitgliedstaaten, ein
BSG mit einem rechtlichen Schutzstatus auszustatten, der geeignet ist, u. a. das Überleben und die
Vermehrung der  in Anhang I der Richtlinie  aufgeführten Vogelarten sowie die  Vermehrung, die
Mauser und die Überwinterung der nicht in diesem Anhang aufgeführten, regelmäßig auftretenden
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Zugvogelarten sicherzustellen (Urteil  vom 14. Oktober 2010,  Kommission/Österreich,  C‑535/07,
EU:C:2010:602, Rn. 56 und die dort angeführte Rechtsprechung).

29      Demnach werden die BSG für die speziellen in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten
Arten  und  die  in  diesem  Anhang  nicht  aufgeführten,  regelmäßig  auftretenden  Zugvogelarten
ausgewiesen.  Diese  Schutzgebiete  sind  somit  jeweils  durch  bestimmte  geschützte  Arten
gekennzeichnet.

30       Zum  anderen  haben  die  Mitgliedstaaten  besondere  Schutzmaßnahmen  hinsichtlich  des
Lebensraums zu treffen.

31       Diese  Maßnahmen  dürfen  sich  nicht  auf  die  Abwehr  schädlicher  Einflüsse  des  Menschen
beschränken,  sondern  müssen  je  nach  Sachlage  auch  positive  Maßnahmen  zur  Erhaltung  oder
Verbesserung  des  Gebietszustands  einschließen  (Urteil  vom 17.  April  2018,  Kommission/Polen
[Wald  von  Białowieża],  C‑441/17,  EU:C:2018:255,  Rn.  209  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).

32      Nach Art. 4 Abs. 4 Satz 1 der Vogelschutzrichtlinie, an deren Stelle die Verpflichtungen aus Art. 6
Abs. 2 bis 4 der Habitatrichtlinie getreten sind, treffen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen,
um die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume sowie die Belästigung „der Vögel“,
sofern sich diese auf die Zielsetzungen dieses Art. 4 erheblich auswirken, in den BSG zu vermeiden.

33      Wie die Generalanwältin in Nr. 36 ihrer Schlussanträge festgestellt hat, unterscheidet Art. 4 Abs. 1
und  2  der  Vogelschutzrichtlinie  hinsichtlich  der  Schutzanforderungen  nicht  danach,  ob  das
betreffende BSG für die gemäß dieser Bestimmung geschützten Vogelarten ausgewiesen wurde oder
ob diese Arten darin als andere schutzwürdige Arten „vorkommen“, ohne dass dieses Gebiet für
diese Arten als BSG ausgewiesen wäre.

34      Im Übrigen hat Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie den Erlass der Schutzmaßnahmen zum Gegenstand,
die  für  die  Wahrung  eines  günstigen  Erhaltungszustands  der  geschützten  Arten,  die  in  den
ausgewiesenen  BSG vorkommen,  nötig  sind  (vgl.  in  diesem Sinne  Urteil  vom 17.  April  2018,
Kommission/Polen [Wald von Białowieża], C‑441/17, EU:C:2018:255, Rn. 210).

35      Wie in Rn. 32 des vorliegenden Urteils ausgeführt, treten allerdings, was die nach Art. 4 Abs. 1 der
Vogelschutzrichtlinie zu besonderen Schutzgebieten erklärten oder nach ihrem Art.  4 Abs.  2 als
solche anerkannten Gebiete anbelangt, gemäß Art. 7 der Habitatrichtlinie die Verpflichtungen nach
Art. 6 Abs. 2 bis 4 dieser Richtlinie an die Stelle der Pflichten, die sich aus Art. 4 Abs. 4 Satz 1 der
Vogelschutzrichtlinie ergeben.

36      Art. 6 Abs. 2 der Habitatrichtlinie sieht eine allgemeine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten vor,
die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um in den BSG die Verschlechterung der Lebensräume sowie
erhebliche Störungen von Arten, „für die die Gebiete ausgewiesen worden sind“, zu vermeiden,
sofern  solche  Störungen  sich  im  Hinblick  auf  die  Ziele  dieser  Richtlinie  erheblich  auswirken
könnten.

37      Im vorliegenden Fall machen die Kläger des Ausgangsverfahrens geltend, dass aufgrund der in
diesem Ausgangsverfahren in Rede stehenden nationalen Vorschriften bzw. der Anwendung der in
diesen Vorschriften vorgesehenen Kriterien weder die besonderen Schutzmaßnahmen gemäß Art. 4
Abs.  1  der  Vogelschutzrichtlinie  für  die  in  deren  Anhang  I  aufgeführten  Vogelarten  noch  die
entsprechenden Maßnahmen gemäß Art. 4 Abs. 2 dieser Richtlinie für die regelmäßig auftretenden
Zugvogelarten noch gar die in Art. 6 Abs. 2 der Habitatrichtlinie vorgesehenen Maßnahmen auf alle
Vogelarten angewandt würden, die in den durch die Entscheidung 97/266/EG der Kommission vom
18. Dezember 1996 über das Formular für die Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen
von NATURA 2000 vorgeschlagenen Gebieten (ABl.  1997, L 107, S.  1)  festgelegten Standard-
Datenbogen aufgeführt  seien  und deren Vorkommen mit  einer  höheren Note als  „unbedeutend“
bewertet worden sei.
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38       Art.  6  Abs.  2  der  Habitatrichtlinie  ist  in  seinem  Kontext  auszulegen,  wobei  Art.  4  der
Vogelschutzrichtlinie sowie dessen Vorläufer- und Nachfolgebestimmungen zu berücksichtigen sind.

39      Hierzu ist festzustellen, dass Art. 6 der Habitatrichtlinie die zu treffenden Maßnahmen in drei
Kategorien unterteilt,  und zwar in Erhaltungs‑, Vorbeugungs- und Ausgleichsmaßnahmen gemäß
den Abs. 1, 2 bzw. 4 dieses Artikels (Urteil vom 29. Juni 2023, Kommission/Irland [Schutz der
besonderen  Schutzgebiete],  C‑444/21,  EU:C:2023:524,  Rn.  147  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).

40      Zum einen sind die Mitgliedstaaten nach Art. 6 Abs. 1 der Habitatrichtlinie, der zwar nicht auf BSG
anwendbar  ist,  aber  –  wie  die  Kommission  hervorhebt  –  hinsichtlich  der  Festlegung  von
Erhaltungsmaßnahmen die Art. 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie entsprechende Bestimmung
darstellt,  somit  verpflichtet,  die  Erhaltungsmaßnahmen  festzulegen,  die  den  ökologischen
Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II der
Habitatrichtlinie entsprechen, „die in diesen Gebieten vorkommen“. Das maßgebende Kriterium ist
also das Vorkommen der Arten in dem betreffenden Gebiet.

41      Zum anderen sind nach der Rechtsprechung die Bestimmungen von Art. 6 der Habitatrichtlinie am
Maßstab  der  mit  der  Richtlinie  verfolgten  Erhaltungsziele  als  ein  zusammenhängender
Normenkomplex  auszulegen.  Die  Abs.  2  und  3  dieses  Artikels  sollen  nämlich  das  gleiche
Schutzniveau für natürliche Lebensräume und Habitate von Arten gewährleisten, während Abs. 4
dieses Artikels nur eine Ausnahme von Abs. 3 Satz 2 darstellt (Urteil vom 12. April 2018, People
Over  Wind  und  Sweetman,  C‑323/17,  EU:C:2018:244,  Rn.  24  und  die  dort  angeführte
Rechtsprechung).

42       Insoweit  wird  –  wie  die  Kommission  ausführt  –  in  den  Abs.  3  und  4  von  Art.  6  der
Habitatrichtlinie, die gemäß deren Art. 7 auch auf BSG Anwendung finden und denen zufolge die
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, eine Ex-ante-Prüfung vorzunehmen und Pläne oder Projekte, die
die  betreffenden  Gebiete  erheblich  beeinträchtigen  könnten,  einer  vorherigen  Genehmigung  zu
unterwerfen, näher erläutert,  dass bei  den erforderlichen Prüfungen die für das jeweilige Gebiet
festgelegten Erhaltungsziele einen zwingenden Bezugspunkt darstellen.

43      Das in Art. 6 Abs. 2 der Habitatrichtlinie vorgesehene Schutzniveau ist daher u. a. nach Maßgabe
der für das betreffende Gebiet festgelegten Erhaltungsziele zu bestimmen.

44      Darüber hinaus gelten für die BSG die in Art. 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie und in Art. 6
Abs. 2 der Habitatrichtlinie formulierten Verpflichtungen bei der Verwaltung der Schutzgebiete, die,
wie die Generalanwältin in Nr.  54 ihrer Schlussanträge festgestellt  hat,  darauf abzielen, in BSG
einen Art. 4 Abs. 4 und Art. 6 Abs. 1 der Habitatrichtlinie gleichwertigen Schutz zu gewährleisten.

45       Im  Urteil  vom  21.  September  2023,  Kommission/Deutschland  (Schutz  der  besonderen
Schutzgebiete)  (C‑116/22,  EU:C:2023:687,  Rn.  105),  zur  Habitatrichtlinie  hat  der  Gerichtshof
entschieden,  dass  die  Verpflichtung  zur  Festlegung  von  Erhaltungszielen  für  die  gemäß  der
Habitatrichtlinie  ausgewiesenen  Gebiete  besteht,  auch  wenn  in  dieser  Richtlinie  von  dieser
Verpflichtung nicht  ausdrücklich die  Rede ist;  diese Auslegung ist  auf  die  Vogelschutzrichtlinie
übertragbar.

46       Folglich  bedeuten  die  in  Art.  4  der  Vogelschutzrichtlinie  vorgesehenen,  die  Verwaltung  der
Schutzgebiete  betreffenden  Verpflichtungen  im  Licht  von  Art.  6  der  Habitatrichtlinie,  dass  die
Mitgliedstaaten  Erhaltungsziele  für  diese  Gebiete  festlegen  müssen.  Nach  der  in  Rn.  28  des
vorliegenden  Urteils  angeführten  Rechtsprechung  muss  der  rechtliche  Status  eines  BSG solche
Erhaltungsziele umfassen.

47      Wie die Generalanwältin aber in Nr. 44 ihrer Schlussanträge sinngemäß festgestellt hat, sind bei der
Festlegung von Erhaltungszielen für  ein  Gebiet  die  geschützten Arten zu berücksichtigen,  d.  h.
sowohl die in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie aufgeführten Arten als auch die in diesem Anhang
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nicht  aufgeführten,  regelmäßig auftretenden Zugvogelarten,  da diese  Arten  durch die  besonders
gezielte und verstärkte Schutzregelung gemäß Art. 4 dieser Richtlinie geschützt sind.

48      Außerdem gilt die Verpflichtung zur Festlegung von Erhaltungszielen für die ausgewählten Gebiete
für die betroffenen Arten nach Maßgabe dessen, ob ihr Vorkommen in den betreffenden Gebieten
erheblich ist und nicht nur für die Arten, auf denen die Auswahl der Gebiete beruhte.

49      Mithin ist festzustellen, dass die Erhaltungsziele für ein Gebiet unter Berücksichtigung der „für die
Ausweisung  maßgeblichen  Arten“  sowie  der  anderen,  gemäß  Art.  4  der  Vogelschutzrichtlinie
schutzwürdigen und in dem betreffenden Gebiet in erheblicher Menge vorkommenden Vogelarten
festzulegen sind, ohne dass dieses Gebiet für diese letztgenannten Arten als BSG ausgewiesen wäre.

50       Eine  gegenteilige  Auslegung  von  Art.  6  der  Habitatrichtlinie  im  Licht  von  Art.  4  der
Vogelschutzrichtlinie,  nach  der  lediglich  die  „für  die  Ausweisung  maßgeblichen  Arten“  zu
berücksichtigen wären, stünde mit der Zielsetzung dieser Richtlinien nicht im Einklang. Nach einer
solchen Auslegung wäre  der  betreffende  Mitgliedstaat  nämlich weder  verpflichtet,  für  ein  BSG
Erhaltungsziele festzulegen, einschließlich eines eigens auf den Bestand und den Lebensraum einer
anderen durch Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie geschützten Art als der, die für die Ausweisung als
BSG maßgeblich war, zugeschnittenen Ziels, noch, Schutzmaßnahmen zu erlassen und umzusetzen,
die speziell  den ökologischen Bedürfnissen dieser  Art  gerecht  werden,  wie es  jedoch in  Art.  4
Abs. 1 dieser Richtlinie vorgesehen ist. Der Mitgliedstaat wäre auch nicht verpflichtet, Maßnahmen
im Sinne von Art. 6 Abs. 2 bis 4 der Habitatrichtlinie zu erlassen, um die Verschlechterung der
natürlichen Lebensräume sowie erhebliche Störungen dieser Art zu vermeiden bzw. eine Prüfung
der Auswirkungen von Projekten auf den Bestand und den Lebensraum dieser Art vorzunehmen.

51      Mithin ist festzustellen, dass nach einer solchen gegenteiligen Auslegung den geschützten Arten
nicht die in Art. 4 der Vogelschutzrichtlinie für alle diese Arten geforderte „besonders gezielte und
verstärkte  Schutzregelung“  zugutekommen  könnte.  Wie  Rn.  24  des  vorliegenden  Urteils  zu
entnehmen ist, muss diese Schutzregelung aber zwingend erlassen und umgesetzt werden, da es sich
um die  „Arten  handelt,  die  am stärksten bedroht  sind  bzw.  ein  gemeinsames Erbe  der  [Union]
darstellen“.

52       Hinzu  kommt,  dass  die  Mitgliedstaaten  somit  zwar  alle  in  Art.  4  Abs.  1  und  2  der
Vogelschutzrichtlinie  angesprochenen  und  in  einem BSG vorkommenden  Vogelarten  und  deren
Lebensraum zu berücksichtigen  haben,  da  diese  Bestimmung den Erlass  von  Maßnahmen nach
Maßgabe der  Schutzerfordernisse der Arten verlangt, die von der  Situation in dem betreffenden
BSG abhängig sind, die Mitgliedstaaten jedoch hinsichtlich des Schutzes dieser Arten Prioritäten
festzulegen haben.

53      Die staatlichen Stellen sind nach dieser Bestimmung verpflichtet, das Vorkommen schützenswerter
Vogelarten  in  einem  BSG,  den  Beitrag  der  betreffenden  Bestände  zu  den  Zielen  der
Vogelschutzrichtlinie  sowie  die  Gefahren  und  Bedrohungen festzustellen,  denen  diese  Bestände
ausgesetzt sind.

54      In diesem Rahmen kommt – wie die Generalanwältin in Nr. 52 ihrer Schlussanträge sinngemäß
festgestellt hat – den Arten und Lebensräumen, für die ein Gebiet als BSG ausgewiesen worden ist,
hinsichtlich der besonderen Schutzmaßnahmen, die in diesem Gebiet zu erlassen und umzusetzen
sind, naturgemäß ein prioritärer Status zugute. Allerdings kann das Vorkommen weiterer Arten wie
seltener oder empfindlicher Vogelarten oder von Vogelarten, die natürlicherweise isoliert leben, in
dem  betreffenden  Gebiet  nicht  außer  Acht  gelassen  werden,  und  der  Erlass  solcher
Schutzmaßnahmen für diese Arten kann sich als zweckdienlich oder notwendig erweisen, um die
einschlägigen Erhaltungsziele zu erreichen.

55       Die  Kläger  des  Ausgangsverfahrens  machen  ferner  geltend,  dass  aufgrund  der  im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden nationalen Vorschriften die Bewirtschaftungspläne für die
BSG und die in diesen Plänen vorgesehenen Maßnahmen und Aktionen zum Schutz der Vogelarten
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und ihrer Lebensräume nicht alle Vogelarten erfassten, die in den betreffenden Formularen für die
Übermittlung von Informationen zu den im Rahmen von Natura 2000 vorgeschlagenen Gebieten
aufgeführt seien. Dies führe insoweit zu einem mangelnden Schutz der geschützten Arten, als die im
Ausgangsverfahren in Rede stehenden nationalen Vorschriften geeignet seien, den Umfang der in
Art.  6  Abs.  3  der  Habitatrichtlinie  vorgesehenen  Verpflichtung  zu  begrenzen,  in  die  besondere
Umweltprüfung eines Projekts nach der Richtlinie 2011/92 eine Zusammenfassung der spezifischen
ornithologischen  Daten  einzubeziehen.  Da  aufgrund  dessen  für  andere  Arten  als  die  „für  die
Ausweisung maßgeblichen Arten“ keinerlei konkrete wissenschaftliche Daten einbezogen würden,
werde diese Umweltprüfung nicht im Einklang mit dieser Bestimmung vorgenommen.

56      Hierzu  ist  darauf  hinzuweisen,  dass  die  Mitgliedstaaten ihren Verpflichtungen  aus  Art.  6  der
Habitatrichtlinie  auf  wirksame  Weise  und  durch  vollständige,  klare  und  konkrete  Maßnahmen
nachzukommen  haben  (Urteil  vom  29.  Juni  2023,  Kommission/Irland  [Schutz  der  besonderen
Schutzgebiete], C‑444/21, EU:C:2023:524, Rn. 138 und die dort angeführte Rechtsprechung).

57      Der rechtliche Schutzstatus, mit dem die BSG ausgestattet sein müssen, bedeutet nicht, dass die
Erhaltungsziele für jede Art gesondert angegeben werden müssen. Außerdem müssen diese Ziele
nicht  in  dem Rechtsakt  enthalten  sein,  der  auch  die  geschützten  Arten und  Lebensräume eines
bestimmten  BSG  betrifft  (vgl.  in  diesem  Sinne  Urteil  vom  14.  Oktober  2010,  Kommission/
Österreich, C‑535/07, EU:C:2010:602, Rn. 65 und die dort angeführte Rechtsprechung).

58      Schließlich müssen die Abgrenzung eines BSG ebenso wie die Bestimmung der Arten, die für die
Ausweisung des betreffenden BSG maßgeblich waren,  unbestreitbare Verbindlichkeit  aufweisen.
Andernfalls bestünde die Gefahr, dass das aus Art. 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie sowie
aus Art. 6 Abs. 2 der Habitatrichtlinie resultierende Schutzziel nicht vollständig erreicht würde (vgl.
in diesem Sinne Urteil vom 14. Oktober 2010, Kommission/Österreich, C‑535/07, EU:C:2010:602,
Rn. 64).

59       Nach  alledem  ist  auf  die  erste  Frage  zu  antworten,  dass  Art.  4  Abs.  1  und  2  der
Vogelschutzrichtlinie sowie Art. 6 Abs. 2 bis 4 der Habitatrichtlinie dahin auszulegen sind, dass sie
den Mitgliedstaaten aufgeben, für jedes einzelne BSG hinsichtlich aller geschützten Arten und ihres
Lebensraums Ziele und Schutzmaßnahmen festzulegen. Dabei obliegt es den Mitgliedstaaten, nach
Maßgabe der  Bedeutung dieser Maßnahmen für  die  Verwirklichung der  Erhaltungsziele  für  alle
diese Arten Prioritäten festzulegen.

Zur zweiten Frage

60      In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage braucht die zweite Frage nicht geprüft zu werden.
Wie aus der Antwort auf die erste Frage hervorgeht, müssen die auf der Grundlage von Art. 4 Abs. 1
und 2  der  Vogelschutzrichtlinie  sowie  von  Art.  6  Abs.  2  bis  4  der  Habitatrichtlinie  erlassenen
Schutz‑,  Erhaltungs-  und  Wiederherstellungsmaßnahmen  nämlich  grundsätzlich  auf  die  für  die
verschiedenen  BSG  spezifischen  ökologischen  Erfordernisse  gestützt  sein  und  erfordern  die
Festlegung für jedes einzelne BSG und gemäß einer vom betreffenden Mitgliedstaat bestimmten
Rangordnung  der  Ziele  und  der  Schutzmaßnahmen  hinsichtlich  aller  in  Anhang  I  der
Vogelschutzrichtlinie  aufgeführten  Vogelarten  und  der  in  diesem  Anhang  I  nicht  aufgeführten,
regelmäßig auftretenden Zugvogelarten sowie ihres Lebensraums.

61      Dem Vorabentscheidungsersuchen ist  jedoch zu entnehmen, dass die im Ausgangsverfahren in
Rede stehenden Maßnahmen nur insoweit individualisiert sind, als sie den für die Ausweisung des
betreffenden BSG maßgeblichen Vogelarten zugutekommen sollen.

Zur dritten Frage

62      Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 4 Abs. 1
und 2 der Vogelschutzrichtlinie sowie Art. 6 Abs. 2 bis 4 der Habitatrichtlinie dahin auszulegen
sind,  dass  die  Verpflichtung  zur  Umweltprüfung  eines  Projekts  gemäß  der  Richtlinie  2011/92
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Auswirkungen auf den Umfang der sich aus diesen Bestimmungen ergebenden Verpflichtungen hat.

63      Das vorlegende Gericht gibt in diesem Zusammenhang an, dass im Rahmen einer solchen Prüfung
die Auswirkungen des betreffenden Projekts auf sämtliche in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
aufgeführten Vogelarten sowie auf die regelmäßig auftretenden Zugvögel in jedem einzelnen BSG
untersucht würden.

64       Insoweit  kann  es  mit  dem  Hinweis  sein  Bewenden  haben,  dass  eine  solche  Untersuchung
ergänzenden Charakter haben kann, sie aber jedenfalls keine Auswirkungen auf die Auslegung der
sich  aus  der  Vogelschutzrichtlinie  in  Verbindung  mit  der  Habitatrichtlinie  ergebenden
Verpflichtungen zur Erhaltung der BSG hat.

65      Demnach ist auf die dritte Frage zu antworten, dass Art. 4 Abs. 1 und 2 der Vogelschutzrichtlinie
sowie Art. 6 Abs. 2 bis 4 der Habitatrichtlinie dahin auszulegen sind, dass die Verpflichtung zur
Umweltprüfung von Projekten gemäß der Richtlinie 2011/92 keine Auswirkungen auf den Umfang
der sich aus diesen Bestimmungen ergebenden Verpflichtungen hat.

Kosten

66      Für die Beteiligten des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren Teil des beim vorlegenden Gericht
anhängigen  Verfahrens;  die  Kostenentscheidung  ist  daher  Sache  dieses  Gerichts.  Die  Auslagen
anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt:

1.      Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten sowie
Art. 6 Abs. 2 bis 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

sind dahin auszulegen, dass

sie den Mitgliedstaaten aufgeben, für jedes einzelne besondere Schutzgebiet hinsichtlich
aller in Anhang I der Richtlinie 2009/147 aufgeführten Vogelarten und der in diesem
Anhang  I  nicht  aufgeführten,  regelmäßig  auftretenden  Zugvogelarten  sowie  ihres
Lebensraums  Ziele  und  Schutzmaßnahmen  festzulegen.  Dabei  obliegt  es  den
Mitgliedstaaten,  nach  Maßgabe  der  Bedeutung  dieser  Maßnahmen  für  die
Verwirklichung der Erhaltungsziele für alle diese Arten Prioritäten festzulegen.

2.      Art. 4 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2009/147 sowie Art. 6 Abs. 2 bis 4 der Richtlinie 92/43

sind dahin auszulegen, dass

die Verpflichtung zur Umweltprüfung von Projekten gemäß der Richtlinie 2011/92/EU
des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  13.  Dezember  2011  über  die
Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten in
der durch die Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. April 2014 geänderten Fassung keine Auswirkungen auf den Umfang der sich aus
diesen Bestimmungen ergebenden Verpflichtungen hat.

Unterschriften
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*      Verfahrenssprache: Griechisch.
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